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Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

Die Stadt Ahlen - Der Bürgermeister- hat für 

Herrn Raymund WaJhorn 

zuletzt wohnhaft: 
mit Bescheid vom: 
Aktenzeichen: 

Pfisterstr. 40, 90762 Fürth 
18.01.2016 . 
113994.31.1000.2 

einen rechtsmittelfähigen Bescheid erlassen. 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird der Be- . 
scheid gern.§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94/ SGV NW 2010) in der jeweils gültigen Fassung durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Der Bescheid kann im Rathaus der Stadt Ahlen, Zimmer 520, Westenmauer 10, 59227 Ahlen 
während der allgemeinen Dienst- und Sprachzeit eingesehen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bescheid durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
wird und Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

59227 Ahlen, 22.03.2016 

StadtAhlen 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 

'?;.5'~ 
Schieb es 



Haushaltssatzung der Stadt Telgte fOr das Haushaltsjahr 2016 · 
vom 18. März 2016 

Aufgrund der§§ 76 ff. der Gemeindeordnung far das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt· 
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 201 ~ (GV.NRW 
S. 496),. SGV.NRW 2023 ~.hat der Rat der StadtTelgte mit Beschluss vom 25.02.2016 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§1 

Der Haushaltsplan fOr das Haushaltsjahr 2016, der die fOr die ErfOIIung der Aufgaben der Stadt Telgte 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu 
leistende Auszahlungen und notwendigen Verpfliehtungsermachtigungen enthält. wird 

im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Ertrage auf 
Gesamtbetrag der Aufwendungen .aut 

im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender VeJWaltuogstätigKeit auf 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit auf 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lnvestitionstatigkeit aüf 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkelt auf 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstat!gkeit auf 
testgesetzt 

§2 

. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme rur Investitionen erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

§3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermilchtigungen, der zur Leistung 
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
festgesetzt. 

§4 

Die Verringerung der. aUgemeinen Rocklage autgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 
festgesetzt 

§5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die :zt~r Liquidltatsslcherung in Anspruch genommen 
werden dUrfen, wird auf 
festgesetzt. 

§6 . 

Die Steuersatze fO~ die Gemeindesteuern werden tor da~ Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt 

1. Grundsteuer 
1.1 fOr die land- und forstwirtschaftliehen Betriebe (Grundsteuer A) auf 
1 . .2 tordie Grundstacke (Grundsteuer B) auf · 
2- Gewerbesteuer auf 

§7 

220v. H. 
430v. H. 
428v. H. 

36.068.900 € 
40.805.880 € 

33.815.200€ 
37.929.330 € 

2.272.750€ 
. 6.676.930 € 

4.404.180€ 
619.700€ 

4.404.180€ 

1.409.000 E 

4.736.980 € 

7.500.000€ 

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Ertrt:ige und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst FOr 
dle Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gelten die BUdgetrichtlinien (Anlage Nr. 7 zum Haushattsplan). 



·- 2 '2..-l.f- -

§8 

Als Investitionen unterhalb der Wertegren:Ze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten Investitionen unter 
10.000 €. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Ein:zelprojekte ausgeWiesen. 

2. Bekanntmachung dt:tr Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung fOr das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche . 
Verwaltungsbehörde in Warendorf mit Sehreiben vom 26.02.2016 angezeigt worden. 

Der L.andrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Schreiben vom 17.03.2016 die Haushalts~ 
satzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2016 genehmigt. 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt gem. § SO Abs. 6 in Verbindung mit § 96 Abs. 2 GO NRW 
wahrend der Dienststunden 

montags bis freitags 
montags bis mittwochs 
donnerstags 

06.00 bis 12.00 Uhr 
14.00 bis 16.00· Uhr 
14.00 bis 18.00 Uhr 

im Rathaus Telgte, Baßfeld 4~6, Zimmer 217, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

Hinwels 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs/6 der Gemeindeordnung fOr das Land Nordrhein-Westfalen 
{GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV~NRW.S. 666), zuletzt geandert durch 
Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. S. 496), - SGV.NRW 2023 - eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung tor das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
ZustandeKommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgernaß öffentlich bekannt gemacht worden, 
: '' ~ 

c} der BOrgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher beanstandet 

oder 

d) der Formp oder Verfahrensmangel ist gegenOber der Stadt Telgte vorher gelilgt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt 

lelgte, 18. Marz2016 


